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In einer ganzen Reihe von Diensteinheiten wurde noch nicht 
erreicht, die operativen Grundfragen einer spürbaren Qua
lifizierung zu unterziehen.

Eine Ursache liegt bereits darin, daß es nach dem Erlaß 
der Richtlinie 1/68 in den Leitungskollektiven einer Reihe 
von Diensteinheiten nur zu oberflächlichen Beratungen über 
die inhaltlichen Probleme der Richtlinie 1/68 kam. 
Resultierend aus der ungenügenden Klärung der inhaltlichen 
Grundforderungen und der daraus abzuleitenden Schlußfolge
rungen standen in den Weisungen und Beratungen der Mitar
beiter - das zeigte sich besonders in den Kreisdienststel- 
len - zumeist Probleme der technisch-organisatorischen 
Durchführung der Richtlinie 1/68 im Vordergrund.
Es wurde versäumt, grundlegende Maßnahmen zur konsequenten 
und schöpferischen inhaltlichen Durchsetzung der Richtlinie 
1/68 zu veranlassen und entsprechende leitungsmäßige Vor
aussetzungen für die Qualifizierung der operativen Grund
fragen. zu schaffen.

Ein Hauptanliegen der Richtlinie 1/68 war und ist aber, 
eine grundlegende qualitative Wende in der Arbeit mit dem 
IM-System als Kernstück der gesamten politisch-operativen 
Arbeit zu erreichen, die zu einer systematischen und konti
nuierlichen Qualifizierung aller operativen Grundprozesse
führt


